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Landratsamt
Saalfeld-Rudolstadt
Schloßstraße 24
07318 Saalfeld
Tel. Zentrale 03671 823-0

Ämtersprechzeiten im
Landratsamt
Di 9 - 12 Uhr 13 - 16 Uhr
Do 9 - 12 Uhr 13 - 18 Uhr
Fr 9 - 12 Uhr

www.kreis-slf.de

KfZ-Zulassung/Führerscheinstelle
in Rudolstadt Haus III und in der
Zulassung Außenstelle Saalfeld
Mo, Mi, Fr 8-14 Uhr
Di, Do 8-18 Uhr
Nur noch mit Terminvergabe!
Termine SLF: 03671/823-161/175/183/185
Termine RU: 03672/823-192 (Kfz), -186 (FS)

Führerscheinstelle 
Mi geschlossen!

Symbolischer Baubeginn mit einem ersten Spatenstich (von links): Ulf Ryschka, Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal, Frank 
Müller, Bürgermeister Stadt Schwarzatal, Doreen Stauch und Dirk Gleichmann, künftige Betreiber, Landrat Marko Wolfram und René Rieß, 
Edeka-Bereichsleitung Bauwesen.  (Foto: Peter Lahann) 

Weihnachten soll neuer Supermarkt in Oberweißbach fertig sein 
Auf dem ehemaligen Narva-Gelände entsteht ein moderner Einkaufsmarkt – Spatenstich am 31. März
Stadt Schwarzatal. Auf dem ehema-
ligen Narva-Gelände in Oberweiß-
bach fand am Dienstag, 31.  März, 
der symbolische erste Spatenstich 
für ein Millionenprojekt statt: Bis 
Weihnachten will Edeka hier ei-
nen neuen Supermarkt in Betrieb 
nehmen. Landrat Marko Wolfram, 
VG-Vorsitzender Ulf Ryschka und 
Bürgermeister Frank Müller lobten 
das Projekt und wünschten dem 
künftigen Betreiber, Dirk Gleich-
mann, viel Erfolg.
Das ehemalige Betriebsgelände 
war zuvor beräumt und planiert 
worden. „Hier wurde ein städte-
baulicher Missstand dank der su-
per Zusammenarbeit aller Betei-
ligten beseitigt“, sagte Ryschka. 
Von der Erstellung des Bebauungs-
plans bis zur Baugenehmigung 
habe es lediglich ein Jahr gedau-

ert. Ryschka dankte ausdrücklich 
der Bauaufsicht des Landratsam-
tes. „An diesem Standort hängt 
viel Herzblut der Oberweißbacher, 
deshalb ist es hervorragend, dass 
hier etwas Neues zur Versorgung 
der Bevölkerung entsteht“, sagte 
Landrat Wolfram. 
Bürgermeister Frank Müller griff 
in seinem Grußwort den alten 
Flurnamen des Areals, Goldene 
Aue, auf. „Dieser Name soll Pro-
gramm sein, damit hier etwas 
Gutes für die Allgemeinheit ent-
steht“, so der Bürgermeister. 
Edeka sei dabei ein zuverlässiger 
Partner. Der neue Supermarkt 
wird im Auftrag der Edeka Un-
ternehmensgruppe Nordbayern, 
Sachsen, Thüringen entwickelt 
und von Dirk Gleichmann und 
Doreen Stauch betrieben, die be-

reits für mehrere Filialen in der 
Region verantwortlich sind. „Wir 
werden Weihnachten eröffnen“, 
versprach Dirk Gleichmann. 
Die Investitionssumme liege im 
mittleren einstelligen Millionen-
bereich, sagte ein Sprecher der 
Unternehmensgruppe. 
Der Neubau wird eine Verkaufs-
fläche von knapp 1.500 Quadrat-
metern beinhalten. Der bisherige 
Edeka-Markt im Schneidmühlen-
weg wird geschlossen. Der neue 
Standort liegt in unmittelbarer 
Nachbarschaft zur Wohnanlage 
des AWO Kreisverbandes Saal-
feld-Rudolstadt, der Ende Januar 
im Beisein der Ostbeauftragten 
der Bundesregierung, Elisabeth 
Kaiser, eröffnet worden war. 
Dort befinden sich 18 Sozial-
wohnungen, eine Begegnungs-

stätte und ein Pflegestützpunkt. 
Der ehemalige Industriestandort 
des Glühlampenwerkes hatte 2009 
die Produktion eingestellt. Überle-
gungen zur Nachnutzung habe es 
schon mit dem ehemaligen Bür-
germeister Jens Ungelenk gege-
ben, berichtete Landrat Wolfram 
beim Spatenstich.
Die Stadt hatte das Gelände bereits 
vor mehr als zehn Jahren erwor-
ben und die alten Gebäude Schritt 
für Schritt abgerissen. Die letzten 
Gebäudereste wurden vor einem 
Jahr abgebrochen und entsorgt.
Der beginnende Neuanfang inter-
essierte neben Ortsbürgermeister 
Mario Schmidt auch die Katz-
hütter Bürgermeisterin Ramona 
Geyer und ihren Amtskollegen aus 
Meuselbach-Schwarzmühle, Jörg 
Peter.
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Intensive Diskussion mit Ministerin Beate Meißner zum Thema Migration
Migrationsministerin besuchte neuen Standort der Ausländerbehörde in der Bahnhofstraße in Saalfeld

Erfolgreich bei „Jugend musiziert“
Schüler der Kreismusikschulen im Landeswettbewerb

Barrierefreier Anbau im Haus II
Eröffnung am 1. April – Anschluss an Aufzug

Saalfeld. Ein neuer zentraler 
Bürgerempfang wurde mit einem 
Anbau an das Haus II des Landrat-
samtes im Rainweg in Saalfeld ge-
schaffen. Landrat Marko Wolfram 
eröffnete den neuen Eingangsbe-
reich am 1. April 2026. 
„Durch den neuen Anbau profi-
tieren Bürgerinnen und Bürger 
insbesondere von einem barrie-
refreien Zugang zum Gebäude“, 
sagte Wolfram.
Der neue Zugangsbereich wurde 
insbesondere durch den Einbau 
eines Aufzugs erforderlich, um 
eine barrierefreie Eingangssituati-
on herzustellen. Bürgerinnen und 

Bürger können den Aufzug nun di-
rekt vom tiefer gelegenen Haupt-
eingang aus nutzen. In dem An-
bau befindet sich ein Stillzimmer 
als zusätzliches Serviceangebot. 
Die Gesamtkosten werden vor-
aussichtlich bei mehr als 700.000 
Euro liegen. 
Im Haus II sind wichtige Äm-
ter des Fachbereichs 3, Jugend, 
Soziales und Gesundheit, un-
tergebracht. Dazu gehören das 
Jugendamt, das Sozialamt sowie 
das Gesundheitsamt. Diese haben 
häufigen Kontakt mit Bürgern. 
Eine barrierefreie Erschließung 
war deshalb priorisiert.

Saalfeld/Rudolstadt. Die Schü-
lerinnen und Schüler der Kreis-
musikschulen Saalfeld und 
Rudolstadt haben ihr hervorra-
gendes Können bei den Landes-
wettbewerben „Jugend musiziert“ 
in Sachsen und Thüringen vom 
20. bis 22. März bewiesen. 
Elise Schulz wird an der Mu-
sikschule Rudolstadt von Gi-
tarrenlehrer Armin Freywald 
unterrichtet und erreichte mit 22 
Punkten im Fach „Gitarre (Pop)“ 
einen zweiten Preis. Paula Meier, 
ebenfalls von der Kreismusikschu-
le Rudolstadt, erzielte einen zwei-
ten Preis mit 22 Punkten im Fach 

„Gesang (Mezzosopran)“. Beglei-
tet wurde sie am Klavier von ihrer 
Lehrerin Franziska Erdmann und 
Steffen Heinze. Das Trio „Viak-
korcello“ – mit Violine, Akkordeon 
und Violoncello – überzeugte in 
der Kategorie Kammermusik Ak-
kordeon und konnte einen ersten 
Preis mit 24 Punkten erringen 
und damit die Weiterleitung zum 
Bundeswettbewerb. Hinter den 
Musikschülern Giso Pech, Balduin 
Hagner und Josua-Thaddäus Mäu-
rer, die in Saalfeld und Rudolstadt 
unterrichtet werden, stehen ihre 
Lehrerinnen Marija Kandić, Gab-
riele Hucke und Claudia Firl.  

Saalfeld. In Saalfeld traf sich am 
13. März die für Migration zustän-
dige Ministerin Beate Meißner 
auf Einladung von Landrat Marko 
Wolfram mit dem Leiter der Aus-
länderbehörde, Maximilian Nied-
ner, Bürgermeister Dr. Steffen 
Kania, Landtagsmitglied Maik 
Kowalleck sowie Franziska Exner, 
Geschäftsführerin des Jobcenters. 
Landrat Wolfram stellte gemein-
sam mit Niedner zu Beginn die 
neuen Büroräume in der Bahn-
hofstraße vor, in der besonders 
Sicherheitsaspekte für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter aber 
auch für die Personen im Warte-
bereich sowie Datenschutzaspekte 
berücksichtigt wurden. 
Für besonders schwierige Kun-
den wurde ein dem Wartebereich 
vorgelagertes Sicherheitsbüro 
geschaffen, das alle Mitarbeiten-
den nutzen können. Das sorgt für 
mehr Sicherheit für die Beschäf-
tigten und die Besucher. 
Neben zahlreichen Sicherheits-
belangen konnten am neuen 
Standort neben Jobcenter und 
Arbeitsagentur auch Sozialräume 
wie eine Teeküche für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 

geschaffen werden. Dort fand die 
anschließende Diskussionsrunde 
mit der Ministerin statt. Meißner 
informierte über den Fortschritt 
bei der Schaffung einer zentralen 
Ausländerbehörde. Schon jetzt 
würden keine Flüchtlinge ohne 
Bleibeperspektive mehr auf die 
Landkreise verteilt. 
Zudem soll die Passersatzbeschaf-
fung für Abschiebungen zentrali-
siert werden. Bisher sind einzelne 
Landkreise und kreisfreie Städte 
für bestimmte Länder zuständig. 
Der Landkreis Saalfeld-Rudol-
stadt organisiert für die anderen 
Thüringer Ausländerbehörden die 
Passersatzbeschaffung für Georgi-
en und Iran. 
Ein weiteres Gesprächsthema war 
die Auslastung der Abschiebehaft-
plätze in Thüringen. Nach einem 
zögerlichen Beginn seien diese 
praktisch dauerhaft belegt, so die 
Ministerin. Es gebe sogar Anfra-
gen aus anderen Bundesländern.
Intensiv wurde über die Integrati-
on von Ausländern in Gesellschaft 
und Arbeitsmarkt gesprochen. 
Bürgermeister Dr. Kania berich-
tete von seinen sehr positiven Er-
fahrungen mit den sogenannten 

Arbeitsgelegenheiten. Mit dieser 
Maßnahme des Jobcenters könn-
ten Flüchtlinge durch öffentliche 
Tätigkeiten ihre Sozialleistungen 
aufstocken. Saalfeld und Rudol-
stadt hatten zahlreiche Plätze für 
Ukrainerinnen und Ukrainer ein-
gerichtet, die bisher einen Son-
derstatus als Geflüchtete hatten 
und sofort ins Bürgergeld aufge-
nommen wurden. 
Weitere Gesprächsthemen betra-
fen die Finanzierung eines Wach-

dienstes in der Ausländerbehörde, 
die Digitalisierung von Akten, die 
Zuständigkeit von Amtsärzten für 
die medizinische Einschätzung 
der Flug- und Reisetauglichkeit 
von ausreisepflichtigen Personen 
sowie die Möglichkeit von Tarif-
zulagen für Mitarbeitende in den 
Ausländerbehörden. „Die Arbeit 
ist extrem belastend, weil wir 
täglich mit menschlichen Schick-
salen konfrontiert sind. Das lässt 
uns ja nicht kalt“, sagte Niedner. 

Migrationsministerin Beate Meißner ließ sich die neuen Räumlich-
keiten der Ausländerbehörde in Saalfeld vorstellen und diskutierte im 
Anschluss zum Thema Migration.  (Foto: Peter Lahann)

Durch den zentralen Empfangsbereich im Anbau wird jetzt der Fahr-
stuhl barrierefrei erreichbar.  (Foto: Carolin Schreiber)

Erfolgreich bei Jugend musiziert (v. l.): Giso Pech, Balduin Hagner, 
Josua-Thaddäus Mäurer und Elise Schulz.  (Foto: Kreismusikschule)
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Die Beratung der Wahlleiterinnen und Wahlleiter fand auf Einla-
dung von Kreiswahlleiter Olaf Neugärtner am 26. März im großen 
Sitzungssaal des Landratsamtes statt. (Foto: Martin Modes)

Gunnar Linker, Abteilungsleiter Rettungsdienst bei der Kassenärztli-
chen Vereinigung, stellt die neue telemedizinische Unterstützung für 
Multiplikatoren der Rettungsdienste vor.  (Foto: Peter Lahann)

Arbeitstreffen zur Landratswahl
Kreiswahlleiter lud Wahlleiter der Kommunen ein

Baumpflanzung zum Saisonauftakt
Imkerverein und Marco-Polo-Schule in Aktion

Schulung zum Tele-Notarzt 
Multiplikatoren üben im Schulungsraum des DRK

Saalfeld. Derzeit laufen die Vor-
bereitungen für die Landratswahl 
am 7. Juni. Das Landesverwal-
tungsamt hatte am 2. Oktober 
2025 den Termin für die diesjäh-
rige Landratswahl festgelegt, eine 
mögliche Stichwahl würde am 
21. Juni 2026 stattfinden. 
Als Kreiswahlleiter hat der Kreis-
tag Olaf Neugärtner berufen, seine 
Stellvertreterin ist Teresa Schnei-
der. Bei beiden laufen die organi-
satorischen Fäden für die Wahl auf 
Kreisebene zusammen, auf Ebene 
der Städte und Gemeinden sind 
die jeweiligen Gemeindewahlleiter 
zuständig.
Zur organisatorischen Vorbe-
reitung hatte Kreiswahlleiter 
Neugärtner am 26. März die Wahl-
leiter in den Kommunen zu einem 
Arbeitstreffen eingeladen. The-
menschwerpunkte des Treffens 
waren unter anderem die Beschaf-
fung der Wahlmaterialien, die Ter-
minplanung in Vorbereitung der 
Wahl, die Wahlhelfergewinnung 
und der Umgang mit Wahlzu-
schauern. 
„Machen Sie mit und stärken Sie 
unsere Demokratie als Wahlhel-
ferin oder Wahlhelfer. Auch junge 
Erwachsene ab 16 Jahren sind ein-
geladen, aktiv mitzuwirken. Bei 
Interesse melden Sie sich bitte bei 
Ihrer Wohnsitzgemeinde“, sagt 
Kreiswahlleiter Olaf Neugärtner. 
Insbesondere in den beiden grö-

ßeren Städten Saalfeld und Rudol-
stadt ist der Bedarf an Wahlhelfern 
groß.
Bis zum 24. April 2026, 18 Uhr, 
müssen die Einzelbewerber bzw. 
die Beauftragten der Wahlvor-
schläge bei Bewerbern von Par-
teien oder Wählergruppen für die 
Landratswahl beim Kreiswahl-
leiter die vollständigen Wahl-
vorschläge eingereicht haben. 
Beizubringende Unterstützungs-
unterschriften sind bis zum 4. Mai 
2026, 18 Uhr im Landratsamt 
Saalfeld-Rudolstadt, oder in den 
Gemeinden des Landkreises zu 
deren üblichen Öffnungszeiten, 
zu leisten.
Über die Zulassung der Kandida-
ten wird im Kreiswahlausschuss 
am 5. Mai 2026 entschieden – an-
schließend wird das Ergebnis im 
Amtsblatt des Landkreises ver-
öffentlicht. Danach können die 
Wahlunterlagen gedruckt werden 
– das geschieht in Regie des Kreis-
wahlleiters, der auch dafür sorgt, 
dass die Stimmzettel an die Kom-
munen ausgeliefert werden.
Die Wahlbenachrichtigungen müs-
sen den Wahlberechtigten durch 
die Kommunen bis spätestens 
21  Tage vor der Wahl zugestellt 
sein, also bis zum 17. Mai 2026, 
meist geschieht das schon eher. 
Die Möglichkeit zur Briefwahl be-
steht ab dem 23. Tag vor der Wahl, 
also ab dem 15. Mai.

Saalfeld. Es ist ein Höhepunkt 
im Veranstaltungskalender der 
Schülerinnen und Schüler der 
Marco-Polo-Grundschule in Saal-
feld: Die Pflanzung des Baumes 
des Jahres. Organisiert vom Im-
kerverein Saalfeld 1903 e. V. und 
finanziert von der Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald wurde am 
27. März im Feenweltchen an den 
Feengrotten eine Zitterpappel ge-
pflanzt. Landrat Marko Wolfram 
und Bürgermeister Dr. Steffen Ka-
nia unterstützten dabei tatkräftig. 
Die Schülerinnen und Schüler 
hatten sich sehr gut auf den Ter-
min vorbereitet und Wissens-

wertes zu dem Baum des Jahres 
zusammengetragen, etwa die 
Größe, Blattform und Lebenser-
wartung. Dass so ein Baum auch 
in anderen Fächern thematisch 
unterrichten lässt, bewiesen klei-
ne Gedichte der Kinder. Zum Ab-
schluss des Rahmenprogrammes 
sangen die Grundschüler das 
Marco-Polo-Lied der Schule. Bür-
germeister Dr. Kania würdigte die 
inzwischen zur Tradition gewor-
den Baumpflanzung: „Es ist be-
reits der zehnte Baum des Jahres, 
den der Imkerverein pflanzt. Der 
Termin passt zur Saisoneröffnung 
des Feenweltchens“. 

Rudolstadt. Seit dem 1. Septem-
ber 2025 wird in Thüringen an 
der Einführung einer telemedi-
zinischen Unterstützung für den 
Rettungsdienst – kurz Tele-Notarzt 
– gearbeitet. Am Freitag, 27. März, 
fand im Schulungsraum der neuen 
Rettungswache des Deutschen Ro-
ten Kreuzes (DRK) in Rudolstadt 
eine Übung für rund 20 Multipli-
katorinnen und Multiplikatoren 
des Rettungsdienstes statt. Das 
sind im Landkreis das DRK und die 
Johanniter-Unfall-Hilfe. Sie sollen 
im Anschluss alle 130 Beschäftig-
ten im Rettungsdienst schulen. 
Landrat Marko Wolfram ließ sich 
das System bei einem Kurzbesuch 
vorstellen.
Das neue System soll Rettungs-
kräfte im Einsatz bei nicht le-
bensbedrohlichen Situationen 
unterstützen und die knappe Res-
source „Notarzt“ schonen, so die 
Überlegung. 620 Einsätze wurden 
seit dem 1. September bereits in 
den bisher teilnehmenden Land-
kreisen und kreisfreien Städten 
absolviert, sagte Gunnar Linker, 

Abteilungsleiter Rettungsdienst bei 
der Kassenärztlichen Vereinigung, 
der die Schulung durchführte. Im 
Seminar spielen die Multiplikato-
ren eine typische Einsatzsituati-
on nach. Die in diesem Training 
zugeschaltete Telenotärztin fragt 
die Sanitäter vor Ort als erstes, 
ob der Patient der Videoaufzeich-
nung zugestimmt hat. Über das 
mitgeführte Tablet können die Sa-
nitäter einen Medikamentenplan 
abfotografieren und übersenden, 
die wichtige Informationen über 
den Patienten liefern. In besonde-
ren Notfällen kann der zugeschal-
tete Tele-Notarzt weitere Instanzen 
zur Unterstützung anfordern, zum 
Beispiel den Giftnotruf. „Die neue 
Technik bietet eine wertvolle Un-
terstützung im Einsatz und schont 
unsere Ressourcen an Notärzten. 
Gerade bei uns im ländlichen Raum 
ist das eine sehr gute Ergänzung in 
der Versorgung der Patientinnen 
und Patienten“, sagte Landrat Mar-
ko Wolfram. Spätestens bis zum 
1.  Mai soll das Angebot in ganz 
Thüringen im Einsatz sein.

Reichenbach. Zum Frühlingskon-
zert in der Dorfkirche Reichen-
bach lädt der Freundeskreis der 
Kirche am 26. April um 14.30 Uhr 
ein. 
Zu hören sind Klavier, Gesang, 
Kontrabass und Saxophon der 

Mitwirkenden Laura Reimer, Ed 
Neufeld, Stefan Nagler und Alber-
to Travagli. Anschließend gib es 
ein gemütliches Zusammensein 
im Dorfgemeinschaftshaus mit 
Kaffee und selbstgebackenem Ku-
chen. 

Frühlingskonzert in Reichenbach
26. April 2026 – Beginn 14.30 Uhr
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Bildungszentrum als Stabilitätsanker für Arbeitsmarkt und Region
Bildungseinrichtung feiert 35-jähriges Bestehen in der Landessportschule mit Gästen und Mitarbeitenden

Sportaktivtag 50 Plus am 20. Mai
Kreissportbund und Gesundheitsamt laden ein

Ludwig ist neuer Kreisbrandmeister
Landrat dankt für Übernahme des Ehrenamtes

Saalfeld. „Ich danke Ihnen, dass 
Sie dieses verantwortungsvol-
le Ehrenamt für den Landkreis 
übernehmen“, sagte Landrat 
Marko Wolfram anlässlich der Er-
nennung von André Ludwig zum 
Kreisbrandmeister. Am Montag, 
16. März, nahm der Landrat im 
Beisein von Kreisbrandinspektor 
(KBI) Christian Patze die Ernen-
nung vor und überreichte die Be-
rufungsurkunde. 
André Ludwig ist seit 1994 aktiv 
im Brand- und Katastrophen-
schutz engagiert, zunächst in der 

Jugendfeuerwehr und von 2000 
bis 2013 beim Technischen Hilfs-
werk. Seit 2013 ist Ludwig in 
der Feuerwehr Bad Blankenburg 
tätig. Sein Amt als Stadtbrand-
meister gibt er Ende März auf und 
übernimmt die Aufgabe als Kreis-
brandmeister beim Amt für Bevöl-
kerungsschutz. Mit ihm sind dann 
acht ehrenamtliche Kreisbrand-
meister im Dienst. „André Ludwig 
wird sich schwerpunktmäßig um 
Übungen sowie um das Thema 
Vegetationsbrände kümmern“, er-
klärte KBI Patze. 

Bad Blankenburg. Die Senioren-
kommission des Kreissportbund 
„Saale/Schwarza“ e. V. (KSB) lädt 
Sportinteressierte über 50 Jahre 
am Mittwoch, 20. Mai 2026, von 
13 bis 16 Uhr zum 18. Mal zum 
„Sportaktivtag 50 Plus“ an der 
Landessportschule Bad Blanken-
burg ein. Unterstützt wird sie da-
bei durch das Gesundheitsamt des 
Landkreises Saalfeld-Rudolstadt.
Neben einer Informationsmeile 
„Fit und gesund im Alter“ zusam-
men mit vielen Partnern, gibt es 
verschiedene sportliche Angebo-
te wie Line-Dance mit Annegret 
Spyrka, Stuhlgymnastik und Qi-
gong mit Renate Michel, Aroha 
mit Lilo Franke, oder sechs Kilo-
meter Wandern mit Rita Schnack. 
Abgerundet wird der sportliche 
Tag durch gesunde Köstlichkeiten 
am Obstbuffet sowie alkoholfreie 
Mixgetränke.
Die Veranstaltung startet um 
13  Uhr mit der Eröffnung durch 
Frank Persike, Vorsitzender des 
Kreissportbundes. Anschließend 
sorgt Lilo Franke für die gemein-
same Erwärmung.
Zur Informationsmeile „Fit und 
gesund im Alter“ erwarten Sie un-

ter anderem die Polizeiinspektion 
Saalfeld mit ihren Beraterinnen 
und Beratern zum Thema „Sicher 
Leben im Alter“ oder die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des 
Agathe-Projekts Saalfeld-Rudol-
stadt zum Thema „Alltag selbstbe-
stimmt gestalten“.
„Dank geht an die Organisatoren, 
die Mitglieder der Seniorenkom-
mission, die vielen Partner, quali-
fizierten Referenten und vor allem 
an die Sponsoren und Förderer, 
insbesondere die Kreissparkas-
se Saalfeld-Rudolstadt, die diese 
Veranstaltung ermöglichen“, so 
Franziska Krämer, die im Gesund-
heitsamt den Sportaktivtag mit 
organisiert. 
Anmelden kann man sich bis zum 
4. Mai 2026 bei der Vorsitzenden 
der Seniorenkommission, Moni-
ka Hofmann, unter Tel.: 03 67 41/ 
4 19 40 oder E-Mail: ksb-saale-
schwarza@t-online.de.
Sportgruppen können sich gern 
geschlossen anmelden und natür-
lich sind auch Kurzentschlossene 
willkommen. Es wird darauf hin-
gewiesen bei aktiver Teilnahme an 
saubere, abriebfeste Sportschuhe 
für die Halle zu denken.

Bad Blankenburg. Mit einer Fest-
veranstaltung hat das Bildungs-
zentrum Saalfeld GmbH am 
Mittwoch, 1. April, sein 35-jähri-
ges Bestehen gefeiert. Rund 200 
Gäste aus Politik, Wirtschaft, Ar-
beitsverwaltung sowie aktuelle 
und ehemalige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nahmen an der 
Jubiläumsfeier teil. 
Zu den Ehrengästen zählten unter 
anderem Landrat Marko Wolfram, 
die Bürgermeister Dr. Steffen 
Kania (Saalfeld), André Gölitzer 
(Unterwellenborn) und Thomas 
Schubert (Bad Blankenburg) so-
wie Mirko Schreiber, 1.  Beige-
ordneter der Stadt Rudolstadt. 
Ebenfalls nahmen Stefan Scholz, 
Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Agentur für Arbeit Thü-
ringen Ost, sowie Franziska Exner, 
Geschäftsführerin des Jobcenters 
Saalfeld-Rudolstadt, teil. 
Das Bildungszentrum wurde am 1. 
April 1991 in einer Phase tiefgrei-
fender wirtschaftlicher Umbrüche 
gegründet. Vor dem Hintergrund 
von Strukturwandel und hoher 
Arbeitslosigkeit übernahm es eine 
zentrale Aufgabe, Menschen durch 
Qualifizierung neue Perspektiven 

zu eröffnen und den regionalen 
Arbeitsmarkt zu stabilisieren.
Heute ist das Bildungszentrum  
etablierter Bildungs- und Sozial-
träger und ein wichtiger Bestand-
teil der Daseinsvorsorge in der 
Region. „Bildung schafft Chancen 
– und sie ist ein entscheidender 
Schlüssel für gesellschaftliche 
Teilhabe und wirtschaftliche Ent-
wicklung“, betonte Geschäftsfüh-
rer Christoph Majewski.
Marko Wolfram, Landrat und 
Aufsichtsratsvorsitzender, un-
terstrich: „Das Bildungszentrum 
ist ein zentraler Baustein für die 
Entwicklung unseres Landkrei-
ses. Es verbindet Qualifizierung, 
Integration und soziale Verant-
wortung und leistet damit einen 
wichtigen Beitrag zur Stabilität 
unseres Arbeitsmarktes und zum 
sozialen Frieden in der Region.“ 
Wolfram dankte den Beschäftig-
ten, den früheren und dem aktu-
ellen Geschäftsführer sowie dem 
Aufsichtsrat für ihr Engagement. 
„Gemeinsam machen Sie alle 
das BZ zu einer starken Säule im 
Landkreis“, so der Landrat. 
Einen eindrücklichen histori-
schen Vergleich zog Stefan Scholz 

von der Agentur für Arbeit: „Wenn 
wir auf die 90er-Jahre zurückbli-
cken, sehen wir eine Zeit, deren 
Auswirkungen für die Menschen 
in unserer Region deutlich gra-
vierender waren als vieles, was 
wir heute an Krisen erleben. Der 
Strukturbruch damals hat gan-
ze Lebensläufe erschüttert. Dass 
diese Umbrüche bewältigt werden 
konnten, ist auch Einrichtungen 
wie dem Bildungszentrum zu ver-
danken, die den Menschen neue 

Perspektiven gegeben haben.“ In 
den Grußworten wurde deutlich: 
Das Bildungszentrum ist mehr 
als ein Bildungsträger. Es fun-
giert als Bindeglied zwischen Ar-
beitsmarktpolitik, Wirtschaft und 
sozialer Integration. Als verlässli-
cher Partner von Arbeitsagentur, 
Jobcentern und Unternehmen 
trägt es maßgeblich zur Fachkräf-
tesicherung und zur Integration 
unterschiedlicher Zielgruppen in 
Beschäftigung bei.

BZ-Geschäftsführer Christoph Majewski, der selbst seinen zehnten 
Jahrestag als Geschäftsführer beging, führte durch das Programm, 
das von der Musikschule Tonart gestaltet wurde.  (Foto: P. Lahann)

André Ludwig (Mitte) wurde durch Landrat Marko Wolfram (r.) und 
Kreisbrandinspektor Christian Patze zum ehrenamtlichen Kreis-
brandmeister ernannt.  (Foto: Peter Lahann)
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Festival der Jüngsten im Schloss
Kleine Musikerinnen und Musiker zeigen ihr Können

Das vernetzte Klassenzimmer
VST Saalfeld stellt digitale Bildungstechnik vor
Saalfeld. Um die digitale Inf-
rastruktur an den Schulen im 
Landkreis weiter voranzubringen, 
besuchte Landrat Marko Wolfram 
am 19. März die VST GmbH in 
Saalfeld. Begleitet wurde er von 
Claudia Langer, Leiterin des 
Schulverwaltungsamtes, Diana 
Berk, in der Schulverwaltung für 
die Ausstattung zuständig, Frank 
Haun, Leiter des Sachgebiets 
Schul-IT sowie Administrator Vol-
ker Prasse. VST-Geschäftsführer 
Thorsten Weiss stellte die Unter-
nehmensentwicklung und aktu-
elle Projekte vor. Teamleiter Dirk 
Gerloff präsentierte das Smart-
Fox-System, eine innovative Lö-
sung für digitale Klassenzimmer, 
die Lehrkräften und Schülern 
moderne, interaktive Lern- und 
Lehrmöglichkeiten bietet.
Die VST GmbH wurde 1991 ge-
gründet und ist heute ein füh-
render Anbieter für audiovisuelle 
Technik und digitale Bildungssys-
teme in Mitteldeutschland. „Wir 
haben im vergangenen Jahr 200 
Gerichtssäle mit unserer Tech-
nik ertüchtigt“, erklärte Weiss. 
Das Saalfelder Unternehmen hat 
außerdem Schulungsräume der 
Thüringer Polizei, Hörsäle der 
Technischen Universität Ilme-
nau und Konferenzräume von 
Unternehmen ausgerüstet. Die 
Schulverwaltung stellte die bis-
her abgeschlossenen Digitalisie-
rungsschritte an den Schulen 
des Landkreises vor. Zahlreiche  
Unterrichtsräume wurde mit un-
terschiedlicher Hardware ausge-
stattet – vom Smart TV bis zur 
interaktiven Tafel. Zudem verwal-
tet die Schul-IT 2.400 Lehrer und 
Schüler iPads. Die unterschiedli-
che technische Ausstattung stelle 
für die Administration aber auch 

die Lehrkräfte eine Herausforde-
rung dar. 
Hier setzt die Lösung von VST an, 
die Gerloff präsentierte. 
Alle Geräte – vom Smartboard 
über Laptops bis zum digitalen 
Polylux werden über ein zentrales 
Bedienfeld gesteuert. Es befindet 
sich am Lehrertisch, ist durch Be-
rührung zu steuern und intuitiv 
verständlich. Das System erlaubt 
es, Unterrichtsinhalte auf inter-
aktiven Displays darzustellen und 
durch digitale Medien den Lern-
prozess zu unterstützen. 
Statt in jedem Klassenraum Zeit 
damit zu verschwenden, die rich-
tige Geräteeinstellung zu finden, 
können sich Lehrerinnen und 
Lehrer dank der einfachen Steu-
erung sofort auf den Unterricht 
konzentrieren. 
Gerloff empfahl, ein Demonstra-
tions-Klassenzimmer mit Technik 
auszustatten und einige Monate 
im Schulbetrieb zu testen. So kön-
ne man die Anforderungen von 
Schülern und Lehrern berück-
sichtigen und eine standardisier-
te Ausstattung finden. Das würde 
Beschaffungsprozesse erleichtern 
und Kosten sparen. 
Diese Anregung soll in den wei-
teren Digitalisierungsprozess  mit 
einfließen, der durch den Di-
gitalpakt II auf die Schulträger 
zukommt. „Die Digitalisierung 
der Schulen ist mir ein zentrales 
Anliegen. Mit digitalen Lösungen 
können wir Lehrkräfte entlasten 
und den Unterricht zukunftsfähig 
gestalten“, betonte Landrat Marko 
Wolfram: „Es ist beeindruckend, 
welche technologischen Möglich-
keiten in unserem Landkreis ent-
wickelt werden. Das stärkt nicht 
nur unsere Schulen, sondern auch 
die regionale Wirtschaft.“

Das Ensemble „Firlefantastisch“ gehörte zu den Nachwuchskünstle-
rinnen und -künstlern der Kreismusikschule Saalfeld, die ihr Können 
beim Festival der Jüngsten in der Schlosskapelle zeigten.
 (Fotos: Martin Modes)

Dirk Gerloff stellte die Lösung von VST für den digitalen Klassenraum 
vor. Alle Geräte werden von einem zentralen Bedienfeld aus gesteuert. 
 (Foto: Peter Lahann)

Evgeniia Dubava mit der Quer-
flöte.

Saalfeld. Schon lange, bevor es 
losging, herrschte am Dienstag, 
31. März, eine gespannte Atmo-
sphäre in der Saalfelder Schloss-
kapelle. Die Kreismusikschule 
Saalfeld hatte zu einem ganz be-
sonderen Frühlingskonzert 
eingeladen – dem „Festival der 
Jüngsten“. 
Stellvertretender Schulleiter Mi-
chael Schlosser begrüßte und 
verabschiedete die Zuhörerinnen 
und Zuhörer. Ansonsten klappten 
die Umbauten meist zügig und die 
Schüler und Lehrer verzichteten 
fast immer auf eine Moderation. 
Umso so auffälliger waren die wit-
zige Ansage von Trompeterlehrer 
José Gomez Sares „Das ist eine 
Trompete“ und die warmherzigen 
Worte von Claudia Firl, die ihr 
Ensemble „Firlefantastisch“ mit 
einer Gavotte und „Home of the 
Range“ präsentierte.
In knapp eineinhalb Stunden zeig-
ten die jüngsten Schülerinnen 
und Schüler der Saalfelder Musik-
schule in 25 Beiträgen, was sie in 
den vergangenen Monaten gelernt 
haben. Teilwiese war es auch der 
erste öffentliche Auftritt – und 
damit natürlich ein Lampenfie-
ber-Moment in der gravitätisch 
anmutenden Schlosskapelle.
Für manche war es auch be-
reits eine erste Rückkehr in die 
Schlosskapelle – wie für das Kla-
viertrio von Lehrerin Eva-Maria 
Küßner. Ihr Trio spielte „Jean-
nies Blue E’en“. Luise Schröder 
an der Violine, Frida Schrempf 
am Violoncello und Eva Rossow 
am Klavier hatten im November 
vergangenen Jahres an gleicher 
Stelle einen großen Auftritt – sie 
begleiteten damals die Ehren-
amtsgala des Landkreises in der 
Schlosskapelle.
Die Jüngsten haben dabei nicht 

nur erfolgreich gegen ihre Aufre-
gung angekämpft, sondern auch 
gegen die relativ kühlen Tempe-
raturen in der Schlosskapelle, die 
das Spielen zusätzlich erschwer-
ten. Zu hören waren nicht nur 
Klavier und Trompete, Blockflöte 
oder Violoncello. 
Evgeniia Dubava spielte mit ihrer 
Querflöte „Over the Rainbow“. 
Und auch die sehr junge Harfenis-
tin Marga Schrempf glänzte mit 
ihrem Instrument. 

Neben klassischer Musik zeigten 
die Schülerinnen und Schüler, 
dass sie auch Ohrwürmer wie 
„Pretty little Baby“, „Greenslee-
ves“ oder „Star Wars-Themen“ 
schon recht souverän beherr-
schen.
Den vermutlich größten Applaus 
erhielten Karlotta Marr, Mathilda 
Marr und Klementine Marr mit ih-
rem Auftritt „Im Frühtau zu Ber-
ge“. Sie spielten das traditionelle 
schwedische Wanderlied zunächst 
instrumental mit Violine, Block-
flöte und Gitarre – und zeigten 
dann, wie man mit Gesang begeis-
tern kann.
Deutlich wurde an diesem Nach-
mittag, dass an der Saalfelder 
Musikschule in Sachen Ensemb-
learbeit eine Menge geleistet wird.
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Amtliche Bekanntmachungen

Haushaltssatzung 2026
Der Kreistag des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt hat in seiner Sitzung am 
10.03.2026 mit Beschluss-Nr.: KT-86-10/26 die Haushaltssatzung 2026, den 
Haushaltsplan 2026 mit seinen Anlagen und mit Beschluss-Nr.: KT-87-10/26 
den Finanzplan 2026 beschlossen.

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gibt bekannt:

HAUSHALTSSATZUNG
DES LANDKREISES SAALFELD-RUDOLSTADT 

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Auf der Grundlage des §  114 i.  V.  m. §  55 ff der Thüringer Kommunalord-
nung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.  Januar  2003 
(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Dezember 2025 (GVBI. 
S.  22, 47) erlässt der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die nachfolgende Haus-
haltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hier-
mit festgesetzt; er schließt ab im

 • Verwaltungshaushalt

 in den Einnahmen und Ausgaben mit 212.864.650 €

 und im

 • Vermögenshaushalt

 in den Einnahmen und Ausgaben mit 28.965.000 €.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen wird auf 3.544.850 € festgesetzt.

Nachrichtlich:
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme mit Kapitaldienstfinanzierung nach dem 

ThürKIpG wird auf 7.244.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.442.500 € 
festgesetzt.

§ 4

Für die Kreisumlage beträgt das Umlagesoll 53.831.600 € (= ungedeckter Fi-
nanzbedarf). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt 134.612.755 €. Zur De-
ckung des ungedeckten Finanzbedarfes wird der Hebesatz für die Kreisumlage 
auf 39,990 v. H. festgesetzt.

Für die Schulumlage beträgt das Umlagesoll 4.451.500 € (= 80 v. H. des un-
gedeckten Finanzbedarfes für Grund- u. Regelschulen abzgl. Einnahmen aus 
Finanzausgleichsumlage u. Kompensationsleistungen). Der durch die Schu-
lumlage gedeckte Finanzbedarf wird auf die kreisangehörigen Gemeinden, 
die nicht Schulträger sind, umgelegt. Die Umlagekraft des Landkreises ohne 
Gemeinden mit eigener Schulträgerschaft beträgt 62.724.667 €. Der Hebesatz 
für die Schulumlage wird auf 7,097 v. H. festgesetzt.

Für rückständige Beträge bei der Kreisumlage und/oder bei der Schulumlage 
erhebt der Landkreis Verzugszinsen i. H. v. 3 Prozentpunkten über dem jewei-
ligen Basiszinssatz.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 
nach dem Haushaltsplan wird auf 35.400.000 € festgesetzt.

§ 6 weitere Angaben

Der als Anlage beigefügte Stellenplan wird mit folgender Zahl der Stellen fest-
gesetzt 

a. Beamte 70,8000 VbE
und

b. Beschäftigte 520,8337VbE 
und

c. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst  58,3000 VbE.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft.

Saalfeld, den 07.04.2026

Marko Wolfram
Landrat

Entsprechend der Vorschriften des § 57 in Verbindung mit § 114 Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKO) sind Haushaltssatzungen mit genehmigungs-
pflichtigen Bestandteilen nach der Genehmigung öffentlich bekannt zu ma-
chen.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Bescheid vom 02.04.2026 (Az.: 
5090-212-1512/286)
den in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnah-
men für das Jahr 2026 i. H. von 3.544.850 € und
den in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflich-
tungsermächtigungen für das Jahr 2026 i. H. von 6.442.500 € rechtsaufsicht-
lich genehmigt.

Gemäß § 100 Abs. 4 i. V. m. § 21 Abs. 4 ThürKO können Verstöße wegen der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die nicht die Genehmigung, 
die Ausfertigung und diese Bekanntmachung betreffen, gegenüber dem Land-
kreis Saalfeld-Rudolstadt schriftlich unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, geltend gemacht werden. Werden solche Ver-
stöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung 
geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

Hinweis zur öffentlichen Auslegung des Haushaltsplanes 2026

Gemäß § 57 Abs. 3 Satz 3 i. V. m. § 114 ThürKO liegt der Haushaltsplan des 
Landkreises Saalfeld-Rudolstadt für das Haushaltsjahr 2026 ab Freitag, dem 
17.04.2026 bis Freitag, dem 08.05.2026 im Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt 
in Saalfeld, Schloßstraße 24, Zimmer 335, während der üblichen Dienststunden 
zur Einsichtnahme öffentlich aus und wird bis zur Entlastung und Beschlussfas-
sung über die Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2026 nach § 80 Abs. 3 Satz 
1 ThürKO zur Einsichtnahme am selben Ort zur Verfügung gehalten. 

Saalfeld, den 07.04.2026

Marko Wolfram
Landrat
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Schulaufnahme 
zum Schuljahr 2027/2028
In den Grundschulen des Landkreises Saalfeld-
Rudolstadt – Anmeldung vom 2. bis 10. Mai 2026

Alle Kinder, die vom 2. August 2026 bis 1. August 2027 sechs (6) Jahre alt 
werden, unterliegen der Schulpflicht und sind zum Schulbesuch für das am 23. 
August 2027 (erster Schultag) beginnende Schuljahr anzumelden.

Die Anmeldung erfolgt gemäß § 119 (1) Thüringer Schulordnung (ThürSchulO) 
vom 20. Januar 1994 (GVBl. S. 185), zuletzt geändert durch Verordnung vom 6. 
Juni 2025 (GVBI. S. 179) in den örtlich zuständigen Grundschulen.

Die Anmeldung erfolgt im Zeitraum vom 2. bis 10. Mai 2026 zum Schul-
besuch für das Schuljahr 2027/2028. Genauere Festlegungen zu den 
konkreten Terminen und Anmeldemodalitäten werden durch den/die 
Schulleiter/in der zuständigen Schule in ortsüblicher Weise bekannt 
gegeben. 

Bei der Anmeldung sind die Geburtsurkunde und der Impfausweis mit 
dem Nachweis der Masernschutzimpfung vorzulegen. Die Anmeldung 
ist durch alle Sorgeberechtigten zu unterschreiben oder es muss eine 
Vollmacht der anderen sorgeberechtigten Person vorgelegt werden. Bei allei-
nigem Sorgerecht legen Sie bitte einen Negativbescheid (kostenlos im 
Jugendamt erhältlich) bzw. einen Gerichtsbeschluss vor.

Kinder, die zurückgestellt waren oder aus einem anderen Grund die Schule 
nicht besuchen, sind ebenfalls schulpflichtig und somit anzumelden. Der Zu-
rückstellungsbescheid ist vorzulegen. 

Auch Kinder ausländischer Eltern unterliegen der Schulpflicht und sind anzu-
melden.
 
Ein Kind, das am 30. Juni 2027 mindestens fünf Jahre alt ist, kann auf Antrag 
der Eltern für das Schuljahr 2027/2028 vorzeitig in die Schule aufgenommen 
werden. Die Entscheidung trifft der/die Schulleiter/in im Benehmen mit dem 
Schularzt. Die Schulpflicht beginnt mit der Aufnahme. 

Gemäß § 14 (1) Thüringer Schulgesetz (ThürSchulG) vom 6. August 1993 (GVBl. 
S. 445) i. d. F. der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (GVBI. S. 238), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 204, 209) 
legt der Schulträger im Einvernehmen mit dem für das Schulwesen zuständigen 
Ministerium für jede Schule einen abgegrenzten Schulbezirk fest.
Örtlich zuständig ist die Schule, in deren Schulbezirk der Wohnsitz des Schülers 
liegt.
Auch bei einem angestrebten Besuch einer anderen, als der für den Wohnsitz 
zuständigen Schule, muss die Anmeldung an der örtlich zuständigen Grund-
schule erfolgen. Erst im Anschluss kann ein Antrag auf ein Gastschulverhältnis 
gestellt werden.

Nachfolgend sind die eindeutig festgelegten Schulbezirke der Grundschulen in 
Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt aufgeführt:

Staatliche Grundschule Bad Blankenburg
Stadt Bad Blankenburg mit den Ortsteilen Großgölitz, Kleingölitz, Watzdorf, 
Böhlscheiben, Cordobang, Fröbitz, Oberwirbach, Zeigerheim*

Staatliche Grundschule Gräfenthal
Stadt Gräfenthal mit den Ortsteilen Buchbach, Creunitz, Gebersdorf, Groß-
neundorf, Lichtenhain, Lippelsdorf, Sommersdorf

Staatliche Grundschule Kamsdorf
Dorfkulm*, Kamsdorf, Langenschade, Oberwellenborn, Reichenbach, Unterwel-
lenborn

Staatliche Grundschule Kaulsdorf
Altenbeuthen, Breternitz, Drognitz, Eichicht, Fischersdorf, Hockeroda, Hohen-
warte, Kaulsdorf, Lothra, Neidenberga, Neuenbeuthen, Reitzengeschwenda, 
Weischwitz

Staatliche Grundschule Königsee
Allendorf, Aschau, Barigau, Bechstedt, Dörnfeld a.d. Heide, Dröbischau, Egels-
dorf, Garsitz, Hengelbach, Horba, Königsee, Leutnitz, Lichta, Mankenbach 
(außer Mankenbachsmühle), Milbitz/R., Oberhain, Oberköditz, Oberschöbling, 
Paulinzella, Quittelsdorf, Rottenbach, Schwarzburg-Fasanerie, Solsdorf, Storchs-
dorf, Thälendorf, Unterhain, Unterköditz, Unterschöbling

Staatliche Grundschule Könitz
Birkigt, Bucha, Goßwitz, Könitz, Lausnitz

Staatliche Grundschule Lehesten
Stadt Lehesten mit den Ortsteilen Brennersgrün, Röttersdorf, Schmiedebach

Staatliche Grundschule Leutenberg
Stadt Leutenberg mit den Ortsteilen Dorfilm, Herschdorf, Hirzbach, Kleinge-
schwenda/L., Landsendorf, Löhma, Munschwitz, Rosenthal, Schweinbach, Skt. 
Jakob, Steinsdorf

Staatliche Grundschule Meuselbach
Cursdorf, Deesbach, Katzhütte, Lichtenhain/Bergbahn, Mellenbach-Glasbach, 
Meuselbach-Schwarzmühle, Oberweißbach

Staatliche Grundschule Probstzella
Arnsbach, Döhlen, Großgeschwenda, Kleinneundorf, Königsthal, Laasen, Lich-
tentanne, Limbach, Marktgölitz, Oberloquitz, Pippelsdorf, Probstzella, Reichen-
bach, Roda, Schaderthal, Schlaga, Unterloquitz, Zopten

Staatliche Grundschule Sitzendorf
Döschnitz, Mankenbachsmühle, Meura, Neu-Leibis, Rohrbach, Schwarzburg 
(außer Fasanerie), Sitzendorf, Unterweißbach

Staatliche Grundschule Uhlstädt 
Beutelsdorf, Catharinau, Clöswitz, Dorndorf, Engerda, Etzelbach, Großkoch-
berg, Heilingen, Kirchhasel, Kleinkochberg, Kleinkrossen, Kolkwitz, Kuhfraß, 
Mötzelbach, Naundorf, Neusitz, Niederkrossen, Oberhasel, Oberkrossen, Part-
schefeld, Röbschütz, Rödelwitz, Rückersdorf, Schloßkulm*, Schmieden, Teich-
weiden, Uhlstädt, Unterhasel, Weißbach, Weißen, Weitersdorf, Zeutsch

*Kinder aus Zeigerheim und Schloßkulm können auch an den Grundschulen 
der Stadt Rudolstadt angemeldet werden, gleiches gilt für Kinder aus Dorfkulm, 
die die Schulen der Stadt Saalfeld ohne Beantragung eines Gastschulverhält-
nisses besuchen können

Taxiordnung
Verordnung des Landratsamtes des Landkreises 
Saalfeld-Rudolstadt über den Verkehr mit Taxen

Das Landratsamt des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt erlässt aufgrund der §§ 
47 Abs.3 Satz 2; 51 Abs.1 des Personenbeförderungsgesetzes - PBefG - in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBl. I S.1690), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 Abs. 4 G v. 11. April 2024 I Nr. 119 in Verbindung mit 
§ 2 Abs. 2 der Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten und zur Übertragung 
von Ermächtigungen auf dem Gebiet des Personenbeförderungswesens vom 1. 
April 1993 (GVBl. S. 259), zuletzt geändert durch die 1.  Änderungsverordnung 
vom 11. Juli 1997 (GVBl.290) folgende Verordnung  

§1 
Geltungsbereich

Die Taxiordnung gilt für Taxiunternehmen mit Betriebssitz im Landkreis Saal-
feld-Rudolstadt. Sie regelt die Ordnung auf Taxenständen, sowie den Dienstbe-
trieb und die Betriebspflicht. 

§ 2
Bereitstellung von Taxen

(1) Taxen, mit vom Landratsamt Saalfeld- Rudolstadt zugeteilten Ordnungs-
nummern nach § 27 BOKraft dürfen nur auf den behördlich zugelassenen 
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und gemäß § 41 der StVO mit dem Zeichen 229 als „Taxenstand“ gekenn-
zeichneten Flächen innerhalb der Betriebssitzgemeinde bereitgehalten 
werden.

(2) Die Genehmigungsbehörde beim Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt kann in 
Ausnahmefällen das Bereithalten von Taxen auch außerhalb dieser Plätze 
insbesondere für Fälle eines vorübergehenden Bedürfnisses gestatten.  

§ 3
Einrichtung von Taxistandplätzen

(1) Die Festlegung der Örtlichkeit und Anzahl der Taxistände allgemein (nicht 
nur für ein bestimmtes Unternehmen) erfolgt nach Abstimmung der Stadt- 
bzw. Gemeindeverwaltung, mit den zuständigen Polizeiinspektionen, der 
Genehmigungsbehörde und dem Baulastträger der in Anspruch zu neh-
mender Fläche. Vor der Entscheidung sollen die örtlichen Taxiunternehmer 
gehört werden. Dies gilt ebenso bei der Aufhebung von Taxistandplätzen.   

(2) Taxistandplätze sind grundsätzlich auf öffentlichen Straßen, Wegen und 
Plätzen anzulegen.  

§ 4
Benutzung der Taxistandplätze

(1) Jeder Taxifahrer ist berechtigt, sein Taxi an den behördlich zugelassenen 
und gekennzeichneten Taxistandplätzen bereitzuhalten.   

(2) Dabei ist die Anzahl der Fahrzeuge, der auf dem möglicherweise ange-
brachten Zusatzschild zum Zeichen „229“ StVO, zu beachten. 

(3) Die Benutzung von Taxenständen ist nur für die Ausübung des Fahrdienstes 
gestattet. 

§ 5
Ordnung auf den Taxenständen

(1) Taxen sind auf den für sie gekennzeichneten Plätzen in der Reihenfolge 
ihrer Ankunft so aufzustellen, dass sie stets fahrbereit sind und den Fahr-
zeug- und Fußgängerverkehr nicht beeinträchtigen bzw. behindern.  

(2) Jede Lücke ist unverzüglich durch Nachrücken des nächsten Taxis zu schließen.

(3) Den an einem Taxenstand erteilten Beförderungsauftrag hat der/die Fahr-
zeugführer/in des nach der Reihenfolge ersten Fahrzeuges auszuführen, 
sofern nicht eine andere Taxe, durch den Kunden, gewünscht wird. Die 
Fahrgäste dürfen bei der Wahl der Taxe in keiner Weise beeinflusst oder 
behindert werden.  

(4) Taxen dürfen auf den Taxenständen nicht gewaschen oder instandgesetzt 
werden, ausgenommen ist das Reinigen von Scheiben, Beleuchtungsein-
richtungen, der Fahrtrichtungsanzeiger sowie der Fahrzeugspiegel.  

(5) Der Straßenreinigung muss jederzeit Gelegenheit gegeben werden, ihren 
Obliegenheiten auf den Taxiplätzen nachzukommen.  

§ 6
Fahrpersonal

(1) Das Fahrpersonal hat sich den Fahrgästen gegenüber rücksichtsvoll, höflich 
und besonnen zu verhalten. Bei Ausübung des Fahrdienstes ist angemes-
sene Kleidung zu tragen.  Den Fahrgästen ist beim Ein- bzw. Aussteigen 
erforderlichenfalls Hilfe zu leisten. Für das Ein- bzw. Ausladen des Gepäcks 
ist grundsätzlich der/die Taxifahrer/in verantwortlich.  

(2) Das Fahrpersonal hat den kürzesten Weg zum Fahrtziel zu wählen, es sei 
denn, dass ein anderer Weg verkehrs- oder preisgünstiger ist und mit dem 
Fahrgast vereinbart wird.  

(3) Dem Fahrgast ist auf Verlangen eine Quittung mit folgendem Inhalt auszu-
händigen:  

 - Name und Anschrift des Taxiunternehmens  
 - Ordnungsnummer der Taxe  
 - Beförderungsentgelt  
 - Beginn und Ende der Fahrt  
 - Datum und Uhrzeit  
 - Name und Unterschrift des Fahrers  

(4) Jede/r Unternehmer/in ist dafür verantwortlich, dass sich in ihrem Fahrzeug 
die Taxitarifordnung und die Taxiordnung befinden. Auf Verlangen sind die-
se dem Fahrgast zur Einsicht auszuhändigen.  

(5) Nach Beendigung jeder Fahrt hat das Fahrpersonal festzustellen, ob Ge-
genstände zurückgeblieben sind. Fundsachen sind unverzüglich an die 
dafür vorgesehene Einrichtung des Betriebs abzuliefern.

§ 7
Dienstbetrieb und Betriebspflicht

(1) Die Taxiunternehmer/innen sind verpflichtet, den ihnen genehmigten Be-
trieb aufzunehmen und während der Geltungsdauer der Genehmigung 
den öffentlichen Verkehrsinteressen und dem Stand der Technik entspre-
chend aufrechtzuerhalten (§ 21 Abs.1 PBefG). 

(2) Sollte die Aufrechterhaltung des Betriebes für einen Zeitraum von mehr als 
4 Wochen nicht möglich sein, so ist gemäß § 21 Abs.4 PBefG eine vorüber-

Öffentliche Zustellungen erfolgen auf der Internetseite des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt unter der Adresse „www.kreis-slf.de/oeffentliche_zustellungen“ 
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gehende Befreiung von der Betriebspflicht zu beantragen.  

(3) Bereithaltung und Einsatz der Taxen können durch einen von den Taxi-
unternehmen gemeinsam aufgestellten Dienstplan geregelt werden. Der 
Dienstplan ist unter Berücksichtigung der Arbeitszeitvorschriften und der 
zur Ausführung von Wartungs- und Pflegearbeiten erforderliche Zeit aufzu-
stellen.  

(4) Werden auf Grund von Unfällen Ersatzfahrzeuge benutzt, ist dies unver-
züglich der Genehmigungsbehörde mit amtlichen Kennzeichen und Besit-
zer der Ersatztaxe zu melden. Die Taxameter der Ersatzfahrzeuge müssen 
auf den ortseigenen Tarif eingestellt sein.  

(5) Auf das Rauchverbot entsprechend des Gesetzes zum Schutz vor den Ge-
fahren des Passivrauchens, vom 20.Juli 2007, was auch in Verkehrsmitteln 
des öffentlichen Personenverkehrs Gültigkeit hat, ist in geeigneter Weise 
hinzuweisen. Es ist auch dem Fahrpersonal das Rauchen bei Leerfahrten 
oder bei Wartezeiten im Fahrzeug verboten.   

§ 8
Funk- und Rundfunkgeräte

(1) Funkgeräte und Rundfunkgeräte dürfen während der Fahrgastbeförderung 
nicht so laut eingeschaltet sein, dass die Fahrgäste hierdurch belästigt wer-
den. Radiogeräte sind auf Wunsch des Fahrgastes gänzlich auszumachen.  

(2) Die Vorschriften über die Inbetriebnahme von Funk- und Rundfunkgeräten 
bleiben unberührt.  

§ 9
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 61 Abs.1 Nr.4 des PBefG handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig den Bestimmungen dieser Taxiordnung zuwider-
handelt.  

(2) Nach § 61 Abs.2 PBefG können Zuwiderhandlungen mit einer Geldbuße 
bis zu zehntausend Euro geahndet werden.  

§10
Inkrafttreten

(1) Diese Taxiordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.  

(2) Die Verordnung des Landratsamtes über den Verkehr mit Taxen (Taxiord-
nung) vom 22.10.2013, veröffentlicht am 13.11.2013 im Amtsblatt des 
Landkreises Saalfeld-Rudolstadt Nr. 13/2013, tritt gleichzeitig außer Kraft.  

Saalfeld, den 20.03.2026

Marko Wolfram
Landrat 

Taxitarifverordnung
Verordnung über die Beförderungsentgelte und Be-
förderungsbedingungen für den Gelegenheitsverkehr 
mit Taxen im Landkreis Saalfeld‐Rudolstadt (Taxitarif-
verordnung) vom 20. März 2026

Das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt erlässt aufgrund des § 47 Abs. 3 und § 51 
Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) vom 8. August 1990 (BGBl 
I.S. 1690), zuletzt geändert durch den Artikel 1 des Gesetzes vom 16. April 
2021 (BGBl. I S. 822) und des § 2 Abs. 2 der Thüringer Verordnung über die 
Zuständigkeiten und zur Übertragung von Ermächtigungen auf dem Gebiet des 
Personenbeförderungswesens (PBefZuVO) vom 1. April 1993 (GVBI. S. 259) mit 
allen Änderungen folgende Verordnung:

§ 1 
Geltungsbereich und Pflichtfahrgebiet

(1) Diese Verordnung gilt für alle Taxiunternehmen, die ihren Betriebssitz im 
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt haben.

(2) Die festgesetzten Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen 
gelten für den Pflichtfahrbereich. Die Grenzen des Landkreises Saalfeld-Ru-
dolstadt sind zugleich die Grenzen des Pflichtfahrgebietes im Sinne des § 
47 Abs. 4 PBefG.

(3) Für Fahrten über das Pflichtfahrgebiet hinaus kann das Entgelt zwischen 
dem Unternehmer und dem Fahrgast für den Einzelfall frei vereinbart 
werden. Das Fahrpersonal hat den Fahrgast vor Fahrtbeginn darauf hin-
zuweisen. Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, gelten die im Pflicht-
fahrgebiet festgesetzten Beförderungsentgelte als vereinbart (§ 37 Abs. 3 
der Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personen-
verkehr, BOKraft).

§ 2
Beförderungspflicht

(1) Innerhalb des Pflichtfahrgebietes besteht eine Beförderungspflicht.

(2) Für die Beförderung von Sachen wird auf den § 15 BOKraft verwiesen. 

(3) Die Beförderungspflicht umfasst auch die vom Fahrgast mitgeführten Tie-
re, soweit sie nicht die Ordnung und Sicherheit des Betriebes oder der 
Mitreisenden gefährden oder eine Gefährdung erwartet werden kann. 
Entsprechende Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Maulkorb) können vom Fahrer 
gefordert werden.

§ 3
Beförderungsentgelte

(1) Das Beförderungsentgelt setzt sich unabhängig von der Zahl der beförder-
ten Personen für ein Fahrzeug aus

a. dem Grundpreis,
b. dem Entgelt für die gefahrene Wegstrecke (Kilometerpreis) Tarif I und 

Tarif II,
c. den Zuschlägen und 
d. dem Wartezeitentgelt zusammen.  

(2) Die weg- und zeitabhängigen Fortschalteinheiten für das Beförderungsent-
gelt betragen 0,10 EUR. 

(3) Die in dieser Verordnung festgesetzten Beförderungsentgelte sind Festprei-
se, die weder über‐ noch unterschritten werden dürfen. 

 1. Tarife

Tarif I werktags
06.00 – 22.00 Uhr

werktags von 
22.00 - 06.00 Uhr sowie 
an Sonn‐ und Feiertagen

Grundpreis 4,60 EUR 4,80 EUR

1. und 2. Kilometer 5,10 EUR 5,30 EUR

ab 3. Kilometer 3,20 EUR 3,40 EUR

Anfahrtsentgelt je 
km

3,20 EUR 3,40 EUR

Wartezeitentgelt 
(anteilig, nach Fort-
schalteinheiten)

0,77 EUR 
ab 1. Minute

0,77 EUR 
ab 1. Minute

 Dieser Tarif wird berechnet bei:

a. Zielfahrten vom Zustiegsort bis zum Ausstiegsort, die anschließende 
Rückfahrt ist kostenfrei
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b. Abholfahrten vom Zustiegsort bis zum Ausstiegsort 

c. Rundfahrten in der Betriebssitzgemeinde vom Zustiegsort bis zum Aus-
stiegsort, einschließlich evtl. Wartezeiten

 Tarif II

Wegstrecke 
(Kilometerpreis)

1,70 EUR 1,90 EUR

 Dieser Tarif wird berechnet bei:

a. Rundfahrten, die außerhalb der Betriebssitzgemeinde beginnen. Die An-
fahrt wird nach dem Tarif I berechnet.

(4) Bei Anfahrten zu Bestellorten, welche außerhalb der Betriebssitzgemeinde 
(Ohne Eingemeindungen) liegen und die Beförderung nicht zum Ort des 
Betriebssitzes zurückgeht oder diesen Ort durchquert, ist ab der Ortstafel 
der Betriebssitzgemeinde die Anfahrt zu berechnen.

(5) Der Mindestfahrpreis entspricht dem Grundpreis und einer Fortschaltein-
heit.

(6) Kann eine Fahrt nach Auftragserteilung durch den Besteller und erfolgter 
Bereitstellung des Fahrzeuges aus Gründen, die der Fahrgast zu vertreten 
hat, nicht ausgeführt werden, so ist der für die Anfahrt zu ermittelnde Be-
trag zu erheben.

§ 4
Zuschläge

(1) Bei Einsatz eines Großraumtaxis wird ein Zuschlag von 8,00 EUR berech-
net. Das Großraumtaxi ist ein PKW mit mehr als 5 zugelassenen Sitz-
plätzen. Der Zuschlag darf nur angewendet werden, wenn mit diesem 
Fahrzeug mehr als 4 Personen befördert werden oder wenn der Besteller 
ausdrücklich dieses Fahrzeug als Großraumtaxi bei der Bestellung angefor-
dert hat.

(2) Werden nicht umsetzbare Menschen mit eingeschränkter Mobilität im Roll-
stuhl mit Taxi-Fahrzeugen, die nach DIN 75078 ausgestattet sind, beför-
dert, wird ein Zuschlag in Höhe von 15,00 EUR berechnet.

(3) Im Beförderungsentgelt ist der Transport von Kleintieren, Gepäck sowie 
von zusammenklappbaren Kinderwagen, zusammenklappbaren Rollstüh-
len und Blindenhunden abgegolten.

§ 5 
Ausnahmen

Krankenfahrten, die auf Grundlage einer behördlich genehmigten Sonderver-
einbarung oder eines behördlich genehmigten Rahmenvertrages durchgeführt 
werden, können als Besetztfahrt im Fahrpreisanzeiger eingegeben werden, 
ohne dass eine Berechnung gegenüber dem Fahrgast erfolgt (Pauschaltarif). 
Nach der Durchführung der Fahrt erfolgt die Abrechnung, anhand der vertrag-
lichen Regelungen, gegenüber dem Kostenträger. Rahmenverträge beziehungs-
weise Sondervereinbarungen sind dem Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt von 
den Taxiunternehmen vor Vertragsabschluss zur Bestätigung vorzulegen.

§ 6
Beschädigungen oder Verunreinigungen des Fahrzeuges

Die Kosten für die Beseitigung der von Fahrgästen verursachten Verunreinigun-
gen oder Schäden am Taxi und die durch die Beseitigung entstandene Ausfall-
zeit, sind vom Fahrgast zu ersetzen. Der Fahrgast haftet auch für Schäden, die 
auf die Mitnahme von Tieren zurückzuführen sind. Die Ausfallzeit wird nach § 3 
Wartezeitentgelt berechnet.

§ 7
Taxameter

(1) Die Errechnung des Beförderungsentgeltes hat unter Verwendung eines 

geeichten und ordnungsgemäß arbeitenden Taxameters zu erfolgen, sofern 
dieses nicht nach § 1 Abs. 3 frei vereinbart wurde. Der Fahrgast muss das 
vom Taxameter angezeigte Beförderungsentgelt jederzeit ablesen können. 

(2) Kommt ein pauschales Beförderungsentgelt zustande, dann ist der verein-
barte Betrag mittels einer Pauschaltarifstufe vor Beförderungsantritt und 
im Beisein des Kunden im Taxameter einzugeben. Bei Beförderungen im 
Rahmen einer Sondervereinbarung nach § 51 Abs. 2 Personenbeförde-
rungsgesetz (PBefG) muss die Pauschaltarifstufe ebenfalls, allerdings ohne 
Eingabe eines Betrages, eingestellt werden. 

(3) Bei Störung des Taxameters ist das Beförderungsentgelt nach dem Grund-
preis und dem Wegstreckenpreis zu berechnen. Die zurückgelegte Wegstre-
cke ist anhand des Kilometerzählers zu ermitteln. Das Fahrpersonal hat den 
Fahrgast hierauf unverzüglich hinzuweisen.

(4) Die Störung des Taxameters ist vom Unternehmer unverzüglich zu beseiti-
gen. Bei Verletzung der Eichplombe ist eine sofortige Nacheichung erfor-
derlich.

(5) Bei Tarifänderungen haben die Taxiunternehmen eine unverzügliche Nach-
weispflicht der Nacheichung gegenüber der Genehmigungsbehörde.

§ 8 
Fahrziel und Fahrstrecke

Das Fahrpersonal hat die Wegstrecke so zu wählen, dass dabei die verkehr-
sübliche verwendet wird, es sei denn, der Fahrgast bestimmt einen anderen 
Beförderungsweg. Die Strecke muss gemäß der StVO entsprechend befahrbar 
sein und darf nicht über unbefestigte Straßen im Zuge einer Abkürzung führen. 

§ 9 
Begriffsbestimmungen

1. Anfahrten: bestellte Leerfahrten vom Bereitstellungsort des Taxis zum 
Einsteigeort des Fahrgastes

2. Abholfahrten: setzen eine Anfahrt voraus und sind Beförderungen vom Ein-
stiegsort zu einem bestimmten Fahrtziel

3. Wartezeiten: alle Stillstände des Taxis während der Inanspruchnahme, au-
ßer der Stillstand wurde durch den Fahrer verschuldet oder 
wegen technischer Mängel am Fahrzeug 

4. Rundfahrten: Beförderungen, bei denen der Fahrgast zu einem oder mehre-
ren Fahrtzielen und zurückbefördert wird

5. Leerfahrten:  Beförderungen ohne Fahrgast

§ 10
Allgemeine Vorschriften

(1) Das Beförderungsentgelt ist nach Beendigung der Fahrt an den Taxifahrer 
zu zahlen. Dem Fahrgast ist auf Verlangen eine Quittung mit den folgenden 
Angaben auszustellen:

a. Name und Anschrift des Unternehmers
b. amtliches Kennzeichen bzw. Ordnungsnummer des Fahrzeuges
c. Fahrtstrecke (Abfahrts-/Ankunftsort)
d. Rechnungsbetrag mit ausgewiesenem Mehrwertsteuersatz
e. Datum der Ausstellung und Unterschrift des Fahrpersonals

(2) Offensichtlich unter Alkohol oder unter sonstigen Rauschmitteln stehende 
Personen, bei denen zu erwarten ist, dass von ihnen eine Gefahr für die 
Sicherheit und Ordnung des Fahrpersonals oder der anderen Fahrgäste 
ausgeht, können von der Beförderung ausgeschlossen werden. 

(3) Zum Beförderungszeitpunkt geltende infektionsschutzrechtliche Bestim-
mungen sind gesondert einzuhalten.

(4) Diese Tarifverordnung ist im Taxi mitzuführen und dem Fahrgast, sowie zur 
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Kontrolle berechtigter Personen auf Verlangen vorzulegen.

§ 11
Ordnungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung können gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 
3c und Nr. 4 sowie Abs. 2 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) als Ord-
nungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 10.000 EUR geahndet werden. 

§ 12
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung zum 01.06.2026 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Taxitarifordnung vom 22.09.2022 (veröffentlicht im 
Amtsblatt des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt Nr. 17/22) außer Kraft.

Saalfeld/Saale, 20.03.2026

Marko Wolfram
Landrat

Thüringer Landesamt für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz
Erfassungsarbeiten im Gelände im Rahmen des FFH-Mo-
nitorings und des Ökosystem-Monitorings im Freistaat 
Thüringen in den Jahren 2026–2029

Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) führt 
regelmäßig Arbeiten im Gelände durch, um die in Thüringen lebenden Tier- und 
Pflanzenarten, Biotope und Lebensraumtypen zu erfassen. Hier sollen zwei 
verschiedene Projekte zu den aktuell anstehenden Erfassungsarbeiten für die 
Jahre 2026–2029 vorgestellt werden. Die Flächen sind über gesamt Thüringen 
verteilt. Mit dieser Bekanntmachung kündigt das TLUBN die Durchführung der 
Bestandserhebungen gegenüber der Öffentlichkeit an und entspricht damit der 
Informationspflicht gemäß § 30 (2) Thüringer Naturschutzgesetz (ThürNatG).

1. Erfassungsarbeiten zum FFH-Monitoring
Gegenstand des FFH-Monitorings sind die Kartierungs-, Recherche-, Bewer-
tungs- und Auswertearbeiten, die in der Berichtsperiode 2025–2030 durch den 
Freistaat Thüringen im Rahmen des FFH-Monitorings (gemäß Art. 11 FFH-Richt-
linie) und der FFH-Berichtspflicht (gemäß Art.  17  FFH-Richtlinie) sowie nach 
§ 6 BNatSchG zu erbringen sind. Im Rahmen des Monitorings werden auf vor-
gegebenen Stichprobenflächen der Erhaltungszustand (EHZ) der für Thüringen 
relevanten Tier- und Pflanzenarten (alle Arten des Anhangs II und IV und ausge-
wählte des Anhangs V) sowie Lebensraumtypen (Anhang I) der FFH-Richtlinie 
erfasst bzw. bewertet. Ergänzend werden vereinzelt ggf. weitere Untersuchun-
gen zum Zustand der Lebensräume, z. B. der Gewässer, durchgeführt. Mit dem 
FFH-Monitoring werden EU-Vorgaben zur Überwachung der Arten und Lebens-
räume auf Landesebene umgesetzt.

Weitere Informationen zum FFH-Monitoring finden Sie auf der Homepage des 
Bundesamtes für Naturschutz unter https://www.bfn.de/monitoring-ffh-richtli-
nie und auf der Homepage des TLUBN unter https://natura2000.thueringen.de/
monitoring-u-berichtspflichten/monitoring.

2. Erfassungsarbeiten zum Ökosystem-Monitoring
Im Rahmen des bundesweiten Ökosystem-Monitorings (ÖSM) werden ganzflä-
chig Geländeaufnahmen von Biotopen und Lebensräumen auf ausgewählten 
Stichprobenflächen von 1 km² Größe durchgeführt. Dafür werden geeignete 
Kartierbüros beauftragt, die die Kartierdaten von April bis September erfassen. 
Die erhobenen Daten dienen der Beobachtung von Natur und Landschaft nach 
§ 6 BNatSchG. Die Ergebnisse werden bundesweit ausgewertet, um Aussagen 
zu Vorkommen und Verbreitung von Biotopen tätigen zu können. Diese Arbei-
ten werden vom Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und 

nukleare Sicherheit unterstützt. Eine allgemeine Beschreibung des Monitorings 
ist auf der Homepage des Bundesamtes für Naturschutz unter https://www.bfn.
de/oekosystem-monitoring zu finden. 

Betreten von Grundstücken
Um die o. g. Erfassungsarbeiten durchführen zu können, ist teils das Betreten 
von Grundstücken außerhalb von Wegen durch die Kartierenden erforderlich. 
Rechtsgrundlage hierfür ist § 30 ThürNatG: „(1) Die Bediensteten der Natur-
schutzbehörden, der Naturschutzfachbehörde einschließlich der Staatlichen Vogel-
schutzwarte, … sowie die, die von ihnen beauftragt … wurden, … sind berechtigt, 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben Grundstücke mit Ausnahme von Wohngebäuden zu 
betreten. Sie haben sich auf Verlangen zu legitimieren. (4) Das Betreten und Be-
fahren erfolgt auf eigene Gefahr. Durch die Duldungsverpflichtung werden keine 
besonderen Sorgfalts- oder Verkehrssicherungspflichten“ [für den Grundstücksei-
gentümer] „begründet.“

Die Kartierenden können ihre Tätigkeit und Beauftragung durch eine vom 
TLUBN ausgestellte Bescheinigung belegen.

Kontakt: 
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
Referat 34 
Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena 
Tel.: 0361 / 57 3942 000 (Behördenzentrale) 
E-Mail: poststelle@tlubn.thueringen.de

Thüringer Landesamt für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz
Erfassungsarbeiten im Gelände zu Tier- und 
Pflanzenarten in Thüringen

Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) führt 
regelmäßig Arbeiten im Gelände durch, um die in Thüringen lebenden Tier- und 
Pflanzenarten zu erfassen. Auch in 2026 finden thüringenweit oder auch räum-
lich begrenzt (z. B. in Schutzgebieten) Arbeiten zur Erfassung der verschiedenen 
Artengruppen wie Insekten, Spinnen, Weichtiere, Krebse, Amphibien, Reptilien, 
Vögel, Säugetiere, Farn- und Blütenpflanzen, Moose, Flechten, Algen und Pil-
ze im Auftrag des TLUBN statt. Die dabei erhobenen Daten dienen der Beob-
achtung von Natur und Landschaft nach § 6 Bundesnaturschutzgesetz und 
insbesondere als wissenschaftliche Grundlage der fachlichen Beratung und Un-
terstützung der Naturschutzbehörden (vgl. § 23 Abs. 1 Thüringer Naturschutz-
gesetz) und damit dem Schutz der Biodiversität in Thüringen als übergreifendes 
Ziel des Artenschutzes. 

Um Erfassungen durchführen zu können, ist teils das Betreten von Grundstü-
cken außerhalb von Wegen durch die Erfasser erforderlich. Rechtsgrundlage 
hierfür ist § 30 Thüringer Naturschutzgesetz: „(1) Die Bediensteten der Na-
turschutzbehörden, der Naturschutzfachbehörde einschließlich der Staatlichen 
Vogelschutzwarte, … sowie die, die von ihnen beauftragt … wurden, … sind 
berechtigt, zur Erfüllung ihrer Aufgaben Grundstücke mit Ausnahme von Wohn-
gebäuden zu betreten. Sie haben sich auf Verlangen zu legitimieren. (4) Das 
Betreten und Befahren erfolgt auf eigene Gefahr. Durch die Duldungsverpflich-
tung werden keine besonderen Sorgfalts- oder Verkehrssicherungspflichten“ 
[für den Grundstückseigentümer] „begründet.“

Die Erfasser können ihre Tätigkeit und Beauftragung durch eine vom TLUBN 
ausgestellte Bescheinigung belegen. 

Erfassungen finden auch im Rahmen der öffentlichen Veranstaltungen des 
TLUBN statt. Der Veranstaltungskalender ist unter https://tlubn.thueringen.de/
service/termine-und-veranstaltungen einsehbar. Weitere Informationen zum 
Thema Artenschutz in Thüringen finden Sie auf der Internetseite des TLUBN 
unter https://tlubn.thueringen.de/naturschutz/artenschutz. Der Kartendienst 
des TLUBN (https://tlubn.thueringen.de/kartendienst) bietet die Möglichkeit 
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Wir suchen Sie!

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist einer der größten Landkreise Thüringens. Die 

umfassendes Kulturangebot.
Aktuell haben wir folgende Stellen für Sie ausgeschrieben:

www.kreis-slf.de > Landratsamt > Stellenausschreibungen

Das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt ist ein moderner Dienstleister für die Bürgerinnen und 
Bürger im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Wir arbeiten mit hohem Engagement, konstruktiv 
und partnerschaftlich mit Bürgerinnen und Bürgern, Kommunen, Wirtschaft, Verbänden und 
anderen Behörden zusammen. Mit mehr als 700 Bediensteten stellt das Landratsamt einen 
der größten Arbeitgeber der Region dar. 
Eingebettet in einer herrlichen Landschaft von Museen, Schlössern, Stauseen und dem Thü-
ringer Wald bietet das Landratsamt einen sicheren Arbeitsplatz und beste Voraussetzungen 
für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die vielfältigen Berufsfelder unserer Kommu-
nalverwaltung spiegeln sich in unserer Personalzusammensetzung wider und bieten jedem 
Bediensteten vielschichtige Einsatzmöglichkeiten. 
Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie die Zukunft der Region im Landrats-
amt aktiv mit!

Wir suchen Sie!

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist einer der größten Landkreise Thüringens. Die 

umfassendes Kulturangebot.
Aktuell haben wir folgende Stellen für Sie ausgeschrieben:

www.kreis-slf.de > Landratsamt > Stellenausschreibungen

Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt
Schloßstraße 24 | 07318 Saalfeld | Mail: bewerbung@kreis-slf.de

Arzt/Ärztin (m/w/d) Kennziffer: 2026_005

Sachbearbeiter/in (m/w/d) 
Regionalentwicklung
Bewerbungsfrist: 22. April 2026 Kennziffer: 2026_002

sich über Artvorkommen in Thüringen zu informieren. Unter der E-Mail-Adresse 
artenmeldung@tlubn.thueringen.de nimmt das TLUBN gerne Ihre Meldungen 
zu Artfunden mit genauen Angaben zum Fundort, Funddatum und einem bei-
gefügten Fotobeleg entgegen.

Kontakt: 
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
Referat 31
Göschwitzer Straße 41
07745 Jena
Tel.: 0361/573942 000 (Behördenzentrale)
E-Mail: poststelle@tlubn.thueringen.de

Planungszeckverband PZV-MHU
Bekanntmachungen des Planungszweckverbandes 
Maxhütte Unterwellenborn (PZV-MHU)

Beschlüsse der 95. öffentlichen Sitzung des 
Planungszweckverbandes Maxhütte Unterwellenborn 
vom 23.03.2026

1. Beschluss-Nr.: 537/PZV/01/2026
 Genehmigung der Niederschrift der 94.Sitzung des Planungs-

zweckverbandes Maxhütte Unterwellenborn vom 05.11.2025 
(öffentlicher Teil)

 Vorlagentext:
 Der Planungszweckverband bestätigt die Niederschrift der 94. Sitzung vom 

05.11.2025 (öffentlicher Teil). 

 Ja 2  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0  

2. Beschluss-Nr.: 538/PZV/01/2026
 Aufhebung des Beschluss-NR.: 531/PZV/01/2025 (Aufstellungsbe-

schluss zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Mitte-Süd“ 
des Planungszweckverbandes Maxhütte Unterwellenborn)

 Vorlagentext:
 Der Planungszweckverband beschließt die Aufhebung des Beschluss-NR.: 

531/PZV/01/2025 (Aufstellungsbeschluss zur 4. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 2 „Mitte-Süd“ des Planungszweckverbandes Maxhütte Unter-
wellenborn).

 
 Ja 2  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0  

3. Beschluss-Nr.:  539/PZV/01/2026
  Zustimmung zur 14. Änderungssatzung zur Verbandssatzung des 

Planungszweckverbandes Maxhütte Unterwellenborn.
  Vorlagentext:
 Der Planungszweckverband beschließt die 14. Änderungssatzung zur Ver-

bandssatzung des Planungszweckverbandes Maxhütte Unterwellenborn.

  Ja 2  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0  

 Unterwellenborn, den 25.03.2026

gez. Gölitzer
Verbandsvorsitzender
 Planungszweckverband Maxhütte Unterwellenborn

Übergabe bedeutender Porzellane
Fielmann-Group AG ermöglichte Ankauf für Museum

Rudolstadt. Bedeutende Objekte 
historischer Porzellane können 
jetzt offiziell in den Bestand des 
Thüringer Landesmuseum Hei-
decksburg in Rudolstadt überge-
hen. Die Erwerbung wurde durch 
die großzügige Unterstützung der 
Fielmann-Group AG ermöglicht, 
die den Ankauf bei einer Auktion 
finanziell begleitet hat.
Die Porzellane stammen aus dem 
18. und 19. Jahrhundert und 
zeichnen sich durch ihre au-
ßergewöhnliche handwerkliche 
Qualität sowie ihre kulturhistori-
sche Bedeutung aus. Durch den 
Ankauf konnten mehrere für die 
Sammlung zentrale Stücke Thü-

ringer Porzellangeschichte ge-
sichert werden. Die Objekte aus 
dem vormaligen Bestand der ah-
lers collection waren in der Son-
derausstellung „typisch. höfisch. 
göttlich. köstlich – Thüringer 
Porzellane der ahlers collection“ 
zu sehen, bevor der gesamte Be-
stand veräußert wurde. 
„Dank des großzügigen Engage-
ments der Fielmann-Group AG 
ist es gelungen, einige wichtige 
Objekte für unsere Sammlungsge-
schichte zu bewahren und der Öf-
fentlichkeit dauerhaft zugänglich 
zu machen“, so Sabrina Lüderitz, 
Direktorin Thüringer Landes-
museum Heidecksburg.

Zu den kostbaren Porzellanen, die dank der Unterstützung der Fiel-
mann-Group AG erworben werden konnten, gehört diese Deckel-
terrine „Krautkopf“. (Foto: Christoph Beer)


